
Handels- und Gewerbefreiheit 

tionellrechtlichen Kompetenzverständnis verpflichtete Ansatz trifft sich 
weitgehend mit der Judikatur des schweizerischen Bundesgerichts,238 des 
österreichischen VerfGH239 und des deutschen BVerfG.240 Er führt zwar 
zu einer eingeschränkten Kontrolldichte des StGH bei der Überprüfung 
wirtschaftspolitischer Ingerenzen des Gesetzgebers, bedeutet aber 
gegenüber der älteren Rechtsprechung immer noch einen erheblichen 
Fortschritt im Sinne grundrechtseffektuierender Verfassungsgerichtsbar
keit. Die Statuierung von Schrankenschranken ermöglicht in der Praxis 
eine mehrstufige Legitimationsprüfung grundrechtsbeschränkender Mass
nahmen, wobei das Mass der Rechtfertigungsbedürftigkeit von der Trag
weite und Intensität des jeweiligen Eingriffs in die Handels- und Gewer
befreiheit abhängt.241 Insbesondere dann, wenn ein Gesetz objektive 
Zulassungsschranken, d.h. solche, die der Betroffene nicht aus eigener 
Kraft überwinden kann, aufstellt (Bedarfsprüfung), ist ein solch schwe
rer Eingriff in die Handels- und Gewerbefreiheit nur dann legitim, wenn 
hierfür besonders wichtige öffentliche Interessen sprechen und wenn 
keine Alternativen bestehen, um den erstrebten Zweck in einer gleich 
wirksamen, das Grundrecht weniger einschränkenden Weise zu errei
chen.242 Während der StGH in der jüngeren Judikatur seine Kontroll
kompetenz in diesem Sinne in Anspruch nimmt,243 lassen zahlreiche altere 
Entscheidungen einen entsprechend abwägenden244 Ansatz vermissen. 
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